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Änderungen des Gaststättenrechts zum 01. Januar 2012
hier: Das Niedersächsische Gaststättengesetz

Sehr geehrte Damen und Herren.

Am 1. Januar 2012 ist das Niedersächsische Gaststättengesetz (NGastG) in Kraft getreten. Es 
ersetzt das bisherige Gaststättenrecht des Bundes (GastG).
Das neue Gesetz bringt zahlreiche Änderungen:

Ein Gaststättengewerbe muss nicht mehr genehmigt, sondern nur noch bei der Gemeinde 
Lemwerder angezeigt werden. Anzeigen muss dieses Gaststättengewerbe nicht nur ein Gastwirt 
oder Hotelier, sondern auch jeder, der für kurze Zeit Getränke oder zubereitete Speisen zum 
Verzehr anbietet (z. B. Verzehrstände und Bierwagen auf Festen etc.). Die bisherigen Gestattungen 
gem. § 12 GastG werden somit nicht mehr erteilt.

Auch Betriebe, die keine alkoholischen Getränke verkaufen, z. B. Imbissbetriebe oder Cafés, 
müssen zukünftig einen Gaststättenbetrieb anzeigen. Die Anzeige muss vom 01. Januar 2012 an 
mindestens vier Wochen vor dem Beginn des Betriebes erfolgen.
Die Gemeinde Lemwerder informiert nach der Anzeige neben dem Finanzamt auch die für die 
Bauaufsicht, den Immissionsschutz, den Jugendschutz, die Lebensmittelüberwachung und die für 
die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zuständigen Behörden.

Sollen in dem Gaststättenbetrieb auch alkoholische Getränke angeboten werden, hat die Gemeinde 
Lemwerder die persönliche Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden zu prüfen. Zum Nachweis der 
persönlichen Zuverlässigkeit sind folgende Unterlagen mit der Gewerbeanzeige bei der Gemeinde 
Lemwerder einzureichen:

 Einen Nachweis über den Antrag auf eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister 
(polizeiliches Führungszeugnis) - Belegart 0 

 und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister - Belegart 9 

Beide Auskünfte können im Bürgerservice beantragt werden.
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Die Anzeigepflicht gilt auch für Zweigniederlassungen, unselbstständige Zweigstellen und für die 
Ausdehnung des bisherigen Angebots auf alkoholische Getränke oder zubereitete Speisen. Wird der 
Betrieb von einer juristischen Person (zum Beispiel GmbH oder AG) betrieben und geht bei dieser 
die Vertretungsbefugnis auf eine andere Person über, so muss dies unverzüglich der Gemeinde 
Lemwerder angezeigt werden.

Auch die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Gesetzes. 
Die Gastronomen werden zukünftig verpflichtet, mindestens ein alkoholfreies Getränk preiswerter 
anzubieten als das preiswerteste alkoholische Getränk.

Übergangsregelungen: 
 Die nach dem Gaststättengesetz (GastG) erteilten und noch geltenden Erlaubnisse und 

Gestattungen verlieren mit dem Inkrafttreten des NGastG ihre Wirksamkeit. Die dazu 
erteilten Auflagen und Anordnungen gelten fort. 

 Wer bei Inkrafttreten des NGastG ein Gaststättengewerbe gemäß den bisher geltenden 
Vorschriften (GastG) betreibt, braucht dies bei der Gemeinde Lemwerder nicht 
anzuzeigen. 

Den verbindlich vorgeschriebenen Anzeigenvordruck eines Gaststättengewerbes können Sie am 
Computer, auf der Homepage der Gemeinde Lemwerder (http://www.lemwerder.de) unter der 
Rubrik: Bürgerportal - Downloads - Ordnungsamt - Gaststättengesetz Niedersachsen 
(http://www.lemwerder.de/Downloads/downloads.htm), ausfüllen, speichern und (ggf. mit den 
notwendigen Unterlagen) unterschrieben bei der Gemeinde Lemwerder einreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

Paack

Anlage
Vordruck: Anzeige eines Gaststättengewerbes nach § 2 Abs. 1 und 4 des Niedersächsischen Gaststättengesetzes
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